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Fachbereich 

Referat 05  
Nachhaltige Regionalentwicklung 
 

Anfrage zum Klimaschutz zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Ver-
kehr, Bauen, Planung und Energie am 23.11.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

vor Beantwortung Ihrer Fragen zum Klimaschutzkonzept des Landkreises 

Göttingen 2018-2023 sind meinerseits einige Vorbemerkungen notwendig.  

Die Grundlage einer ambitionierten und zugleich verbindlichen Klima-

schutzpolitik im Landkreis Göttingen bildet der Beschluss von Klimaschutz-

zielen. Mit den konkreten Vorgaben der einzelnen Sektoren Strom, Wind, 

Verkehr, Energieeffizienz und kreiseigener Liegenschaften und dem über-

geordneten Ziel des Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040, unter-

streicht der Landkreis Göttingen seine ambitionierte Haltung im kommuna-

len Klimaschutz. Die vom Kreistag beschlossenen Ziele gehen insbesondere 

im Bereich der angestrebten Treibhausgasneutralität über die der nationa-

len Ebene hinaus.  Die Rahmenbedingungen zur Erreichung der kreisweiten 

klimapolitischen Ziele sind vielfach aber nicht allein durch den Landkreis 

steuerbar. Abhängigkeiten von nationalen und europäischen Entwicklun-

gen und gesetzlichen Vorgaben können bilanziell große Auswirkungen ha-

ben, bspw. im Ausbau der erneuerbaren Energien durch Novellierungen 

des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Weitere beispielhafte Bereiche 

betreffen den Mobilitätssektor. Hier können Treibhausgase im Kreisgebiet 

vorwiegend dann verringert werden, wenn nationale Strategien die Redu-

zierung von Treibhausgasen etwa bei Verbrennungsmotoren umsetzen, 

nicht jedoch kommunale Richtlinien oder Vorgaben. 

Der Landkreis Göttingen hat sich bei der Neuaufstellung des Klimaschutz-

konzeptes 2018-2023 bewusst für eine maßnahmenorientierte Ausrichtung 

des Klimaschutzes entschieden. Diese Vorgehensweise beinhaltet eine 

Bilanzierung des Status quo aktueller Energiedaten sowie konkrete Klima-
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schutzmaßnahmen aus den Themenfeldern Mobilität, Erneuerbare Energien & Energieeffizienz, Um-

weltbildung & Öffentlichkeitsarbeit sowie kreiseigenen Liegenschaften. Für die in einem breiten Be-

teiligungsprozess entwickelten Maßnahmen wurden keine detaillierten Potenziale zu einer mögli-

chen Treibhausgaseinsparung benannt oder gar errechnet.  

Jährlich wird im AWVBPE ein  Bericht des Klimaschutzmanagements vorgestellt. Dieser beinhaltet 

eine aktualisierte Übersicht der jährlichen Energiebilanz des Kreisgebiets sowie einen Überblick zum 

Umsetzungsstand einzelner Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes. Weiterhin erfolgt ein jähr-

licher Bericht des FB 80 zum aktuellen Stand der Energieverbräuche kreiseigener Liegenschaften. 

Dies dient der Überprüfung des Sektorenziels zur Reduzierung der Energieverbräuche in den kreisei-

genen Liegenschaften um jährlich 2,5%. 

 

1. Welche Maßnahmen sind notwendig um das Ziel des Klimaschutzkonzeptes einer Treibhausneutra-

lität im Jahr 2040 schon im Jahr 2035 oder sogar 2030 zu erreichen? 

Das Klimaschutzkonzept 2018-2023 ist maßnahmenorientiert und verfolgt keine strategische Ausrich-

tung zur Erreichung der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040. Eine Prognose ist daher auch 

nicht möglich für 2035 und 2030. 

 

2. Das Klimaschutzkonzept beschreibt vier Zielsektoren. Welche Maßnahmen sind in den einzelnen 

Sektoren notwendig, um die Ziele in den Jahren 2035 bzw. 2030 zu erreichen? 

siehe Beantwortung Frage 1 

 

3. Welche organisatorischen Maßnahmen wären notwendig? 

siehe Beantwortung Frage 1 

 

4. Welche finanziellen Mittel müssten zur Verfügung gestellt werden?  

siehe Beantwortung Frage 1 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Bernhard Reuter 


